
Falsche Überweisung
Eine Online-Überweisung ging nicht bei der Firma Z, sondern bei  
Frau Y ein, weil die überweisende Firma X versehentlich eine falsche 
Kontonummer angegeben hatte. Frau Y verbrauchte das Geld und ist 
mittellos. Die Firma Z verklagte ihre eigene Bank auf Schadenser-
satz, weil sie es versäumt habe, sich zu vergewissern, dass der von X 
genannte Empfänger auch der Inhaber des angegebenen Kontos ist.  
Im beleglosen Überweisungsverkehr braucht die Bank des Zahlungs-
empfängers eine solche Prüfung aber nicht vorzunehmen. Maßgebend 
ist hier allein die Kontonummer (Amtsgericht München, Urteil vom  
18. Juni 2007, Az. 222 C 5471/07).� ar

„Heuschrecke“ darf nicht 
vollstrecken

Kreditvermittlungskosten 
schätzen

Änderung des 
Sparzinses
In einem auf 25 Jahre angelegten Prämiensparver-
trag von 1991 hieß es: „Die Sparkasse zahlt neben 
dem jeweiligen durch Aushang bekannt gemachten 
Zinssatz für Spareinlagen dieser Art, zurzeit vier Pro-
zent, bei Beendigung des Sparvertrages auf die Sum-
me der bis dahin vertragsgemäß erbrachten Sparleis-
tungen eine einmalige und unverzinsliche Prämie.“ 
Die Sparkasse reduzierte im Lauf der Jahre den Zins 
mehrmals, weil der marktübliche Zins stets unter vier 
Prozent jährlich lag. Der Kunde war damit nicht mehr 
einverstanden und verlangte die gerichtliche Feststel-
lung, dass die Sparkasse ihm für die gesamte Laufzeit 
vier Prozent Zinsen pro Jahr zahlen müsse. Dem Bun-
desgerichtshof (BGH, Urteil vom 10. Juni 2008, Az. 
XI ZR 211/07) ging das zu weit. Zwar ist die Verwei-
sung auf den Preisaushang keine gültige Zinsanpas-
sungsklausel, weil der Kunde ihr weder die Vorausset-
zungen noch den Umfang einer künftigen Änderung 
zu entnehmen vermag. Das bedeutet aber nicht, dass 
die Sparkasse bis zum Schluss den anfänglichen Zins 
von vier Prozent pro Jahr schuldet. Vielmehr ist der 
Vertrag ergänzend auszulegen. Wonach sich die Zins-
änderung dann richten soll, ließ der BGH offen. � ar

Autoren: Dr. Claudius Arnold (ar), Fachanwalt 
für Bank- und Kapitalmarktrecht in Stuttgart, 

informiert über Urteile zu bankrechtlichen Fragen. 
Hans-Ulrich Dietz (hud), Lehrbeauftragter an der 
Frankfurt School of Finance & Management, berichtet 
über Steuerurteile.

Die Bank trat ihre Kreditforderung 
mitsamt der Sicherungsgrundschuld an 
den Treuhänder eines amerikanischen 
Finanzinvestors ab. Bei der Grund-
schuldbestellung hatte der Kunde sich 
der sofortigen Zwangsvollstreckung 
sowohl in das Grundstück als auch in 
sein sonstiges Vermögen unterwor-
fen. Gegen den Versuch des Treuhän-
ders, aus dieser Urkunde die Zwangs-
versteigerung zu betreiben, wehrte sich 
der Kunde erfolgreich. Nach Ansicht 
des Landgerichts Hamburg (Beschluss 
vom 9. Juni 2008, Az. 318 T 183/07) ist 

die formularmäßige Vollstreckungsun-
terwerfung zwar grundsätzlich zuläs-
sig, nicht jedoch, wenn gleichzeitig die 
Kreditforderung an einen beliebigen 
Dritten abgetreten werden darf. Anders 
als die Bank unterstehen der Finanzin-
vestor und sein Treuhänder nicht der 
Aufsicht der BaFin und könnten daher, 
wenn der Titel gültig wäre, gefahrlos 
auch mit einer unberechtigten Zwangs-
vollstreckung drohen, um eine rasche 
Veräußerung der Immobilie zu errei-
chen. Davor muss der Kunde geschützt 
werden. � ar

Kann eine eindeutige Zuordnung 
der im Zusammenhang mit einer so 
genannten „Sicherheits-Kompakt-Ren-
te” (Leibrenten- und Lebensversiche-
rung gegen bankfinanzierte Einmal-
beträge) in Rechnung gestellten Ge-
bühren zu Werbungskosten und nicht 
abzugsfähigen Anschaffungsneben-

kosten nicht vorgenommen werden, ist 
die Höhe der abzugsfähigen Kreditver-
mittlungskosten in Anlehnung an die 
Vorgehensweise bei Bauherrenmodel-
len mit zwei Prozent der Darlehens-
summe zu schätzen (Finanzgericht 
Düsseldorf, Urteil vom 19. September 
2007 – 9 K 4854/06 E).� hud
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Die Argumente für das Outsourcing des 
Einzugs zahlungsgestörter Forde-

rungen sind bekannt: Die Inhouse-Bearbei-
tung ist personal- und kostenintensiv, ohne 
dass sie positiv auf die Realisierung strate-
gischer Geschäftsziele wirken würde – sie 
geht zu Lasten des Ertrags. Was liegt also 
näher, als spezialisierte Dienstleister in 
Anspruch zu nehmen, die mit hohem Auto-
matisierungsgrad und variablem Beitrei-
bungsinstrumentarium performante Beitrei-
bungsstrategien zu niedrigen Kosten verfol-
gen können. 

Inkasso oder Anwalt?
Inkasso-Unternehmen schienen insbe-
sondere für die Bearbeitung zahlungsge-
störter Konsumentenkredite und Konto-
korrentlinien die logische „erste Wahl“ 
für viele Kreditinstitute zu sein. Denn sie 
konnten durchmodellierte Mahnketten 
und erfolgsorientierte Vergütungsverein-
barungen in die Waagschale werfen, die 
Rechtsanwälten in der Regel nicht zur Ver-
fügung standen. Doch das ist kein Naturge-
setz: „Wir brauchen den Kosten- und Erlös-
vergleich mit dem Inkasso nicht zu fürch-
ten“, heißt es etwa aus der auf den Einzug 

fälliger Forderungen spezialisierten Kanz-
lei Rechtsanwälte Mumme & Partner. Denn 
Mumme & Partner nutzt die Dienste des 
Rechenzentrums AIS, um im Mengen- 
inkasso geringwertiger Forderungen hohe 
Einziehungsquoten zu erzielen und mit 
dem gesetzlich geregelten Gebührenrah-
men auszukommen.

Besuch beim Spezialisten
Ortstermin: 70 Kilometer südöstlich von 
Hamburg, im „Biosphärenreservat Nieder-
sächsische Elbtalaue“, steht das AIS-Büro-
dorf, ein Gebäudekomplex aus 21 Häusern 
im dänischen Stil und einer großen Akten-
halle. Hausherr ist Wolfgang D. Götz, 
Geschäftsführer des Dienstleistungsunter-
nehmens. Das Geschäftsmodell charakte-
risiert er so: „Wir stellen die Infrastruktu-
ren und Prozesse bereit, derer es bedarf, 
um den Forderungseinzug durch Rechts-
anwälte auch im unteren Forderungsseg-
ment effektiv und kostengünstig durchfüh-
ren zu können.“ Und er ergänzt: „Kleinst-
forderungen bis 2.500 Euro bleiben bei der 
internen Bearbeitung in Banken und Spar-
kassen häufig auf der Strecke, auch Forde-
rungen bis 50.000 Euro werden nicht immer 

konsequent gemahnt und vollstreckt. Die 
Inhouse-Abwicklung dieser Forderungen 
ist kaum je profitabel. Aber wir sind dar-
auf eingerichtet.“

Dass sich die Inanspruchnahme von 
Rechtsanwälten, die auf die Kompetenzen 
und Kapazitäten von AIS zurückgreifen 
können, rechnet, kann auch die Sparkasse 
Bremen bestätigen. Sie lässt zahlungsgestör-
te, unbesicherte Forderungen im Segment 
bis 10.000 Euro Hauptforderung durch 
Mumme & Partner und AIS einziehen. 
Juristische Expertise und die konsequente 
Nutzung einer durchdachten, prozessopti-
mierten Eskalationsstrategie verbinden sich 
zu einem Dienstleistungsangebot, das Kre-
ditinstitute überzeugt. „Nebenbei“ wird so 
noch ein Beitrag zur Verbesserung der Cost-
Income-Ratio geleistet.
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Verbesserung der Performance durch 
Outsourcing
Für unbesicherte Konsumentenkredite und Kontokorrentlinien ist das IT-gestützte  

anwaltliche Mahn- und Vollstreckungsverfahren eine attraktive Alternative.
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